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Gebühren nach Aufhebung der Pfl ichwerteidigerbstellung

Die spätere Aufhebung einer fflichtverteidigerbestellung ftihrt nicht dazu,

dass die Bestellung von Anfang an entfällt. Diese Wirkung tritt erst zu dem

Zeitpunkt der Aufhebungsentscheidung ein. Das gilt auch für die Gebühren

des Pfl ichtverteidigers.

(Leitsatz des Verfasersl

LG Braunwhweig, Beschl. u 17.7'2025- 4 0s 178125

l. Sachverhalt

Die Staatsanwaltschaft führte gegen den ehemaligen Beschuldigten ein Ermittlungs-

verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Mit Schriftsatz vom 10'9'2024

zeigte der Rechtsanwalt die Verteidigung des Beschuldigten an und bat um Aktenein-

sicht. Mit Verfügung vom 28.1.2Q25 hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren nach

$ 170 Abs. 2 StP0 eingestellt. Ebenfalls am 28.1.2}zlbeantragte der Rechtsanwalt

seine Beiordnung als Pflichtverteidiger. Das AG bestellte dem Beschuldigten mit

Beschl uss vo m 5.2.2025den Rechtia nwalt als Pfl ichtverteidiger. Gegen d i esen

Beschluss legte die Staatsanwaltschaft sofortige Beschwerde ein und beantragte,

den angefocitenen Beschluss aufuuheben. Auf rlie sofortige Beschwerde der

Staatsanwaltschaft hat das LG mit Beschluss vom 19.2.2025 den Beschluss des AG

aufgehoben, weil nach Abschluss des Verfahrens keine Pflichtverteidigerbestellung

mehr erfolgen könne.

Der Rechtsanwalt hat am 17,2.2O25beantragt, seine Pflichtverteidigergebühren

festzusetzen, Der geltend gemachte Betrag wurde festgesetzt und zugleich an den

Rechtsanwalt ausgezahlt, Öegen die Vergütungsfestsetzung hat dann der Bezirksrevi-

sor gemäßg 56 RtG Erinnerung eingelegt, Zur-Begründung hat er ausgeführt, dass

die Aufhebung der Beiordnung mit Beschluss vom 19.2.2025 durch das Rechtsmittel-

gericht)u Folge habe, dass diä Beiordnung seit dem Zeitpunkt ihres Erlasses, also

rückwirkend, keine Wirkung entfalte, Die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle hat der

Erinnerung abgeholfen und den Vergütungsantrag zurückgewiesen, Die hiergegen

erhobene Erinnerung des Rechtsanwalts hat das AG zurückgewiesen. Zur Begründung

wurde insbesondere darauf verwiesen, dass aufgrund der Aufhebung der Pflichtver-

teidigerbeiordnung zu keinem Zeitpunkt eine rechtskräftige Pflichtverteidigerbeiord-
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nung vorgelegen habe. Bereits getätigte Zahlungen seien zurückzuerstatten. Gegen

diesen Beschluss hat der Rechtsanwalt Beschwerde eingelegt, Diese hatte beim LG

Erfolg,

ll. Entscheidung

Nach Auffassung des LG hat der Rechtsanwalt einen Anspruch aufVergütung seiner

Tätigkeit aus der Landeskasse aus $ 45 Abs, 3 S. 1 RVG. GemäB $ 48 Abs. 6 S. 1 RVG

sei ihm auch die Tätigkeit vor der Bestellung zu vergüten.

Der Rechtsanwaltsei mit BeschlusS des AG i,S.d. 5 45 Abs.3 S, 1 RVG wirksam als

Pflichtverteidiger gemäß $ 142 Abs. 2 StP0 bestelltworden, Werde die Bestellung wie

hier durch Beschluss angeordnet, sei diese, jedenfalls zunächst, wirksam. Für die

Wirksamkeit der Bestellung komme es nicht darauf an,.ob die gesetzlichen Vorausset-

zungen für die Bestellung vorliegen, Denn die Bestellung begründe eine öffentlich-

recn]ttiche Pflicht des Veiteidigers, unabhängig davon, ob die Entscheidung rechts-

kräftig werde, zur sachgerechten Mitwirkung am Strafuerfahren. Auch $ 307 Abs. 1

SIPQ ordne an, dass durch Einlegung der Beschwerde derVollzug der angefochtenen

Entscheidung nicht gehemmt werde,

Die hier am 19,2.2025 erfolgte spätere Aufhebung der Pflichtverteidigerbestellung

auf die Beschwerde der Staatsanwaltschaft führe nicht dazu, dass die Bestellung von

Anfang an entfällt. Diese Wirkung trete erst zu dem Zeitpunkt derAufhebungsent-

scheidung ein, Der wirksame, aber nicht rechtskräftig bestellte Pflichtverteidiger

werde erstzu dem Zeitpunkt derAufhebungsentscheidung durch das Beschwerdege-

richt entpflichtet, Dies sei auch sachgerecht, damit einerseits zu keinem Zeitpunkt

Zweifel an der Wirksamkeit der bis dahin vorgenommenen Handlungen des Pflichtver-

teidigers bestünden, Andererseits werde das Vertrauen des Pflichtverteidigers in

seine Bestellung und damit die Begründung eines Vergütungsanspruchs gegen die

Staatskasse geschützt, Der Pflichtverteidiger dürfe daraufvertrauen, dass er für seine

Tätigkeitauchvergütetwerde(vgl,OLG Nürnberg, Beschl.v. 18'7.2023-Ws 133/23'

NJW 2023, 2737 =AGS 2023, 553; Beck0K-RVG/K, SommerfeldUM. Sommerfeldt,

RVG $ 48 Rn 47a; Mayec NJW 2023, 3401).

lll. Bedeutrng für die Praxis

Die Entscheidung ist zutreffend. Sie entspricht der zu der Frage vorliegenden über-

wiegenden Auffassung in der Rechtsprechung (vgl, außer der zitierten Entscheidung

des OLG Nürnberg a.a,0. noch LG Kaiserslautern RVGreport 2019, 135 = JurBüro

2019, 245:AG Osn a brück, Besch L v. 11 .10.2021 - 202 Ds Q11 Js 1 1 3 1 8/2 1 ) 235 I 21,

AGS 2021, 548). AndererAuffassung sind zwar das AG Amberg (AGS 2022, 506) und

das LG Amberg {AGS 2023, 116) gewesen, deren Entscheidungen sind aber vom OLG

Nürnberg (a.a.0.)aufgehoben worden. Dassdie Entscheidung zutreffend ist, tötgt

nicht nur aus einer erweiternden Auslegung des $ 142 Abs. 7 StP0 (vgl. dazu OLG

Nürnberg a,a.O.), sondern auch aus $ 15 Abs, 4 RVG und dem daraus abzuleitenden

Grundsatz, dass einmal entstandene Gebühren durch nachträgliche Anderungen/

Ereignisse im Verfahren nicht wieder wegfallen. Und Gebühren waren hier beim

Pflichtverteidiger schon durch seine Tätigkeit im Ermittlungsverfahren entstanden,

Der Erttstehungszeitpunkt lag zwar v0r der Bestellung, die Tätigkeiten werden dem

Pflichtverteidiger aber über den anwendbaren $ 48 Abs. 6 S. 1 RVG vergütet, Diese

einmal angefallenen Gebühren fallen nicht einfach so aufgrund derAufhebung der

Pf lichtverteidi gerbestell ung weg.

RA Detlef Burhoff, R|OLG a,D,, Leer/Augsburg
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